
111-2022 AAA 
Abrechnung aktuell

AAA
Kurz informiert

	▶ G-BA
Klarstellung: GKV übernimmt auch Krankenfahrten zu 
 Vorsorgeuntersuchungen 

| Für pflegebedürftige und schwerbehinderte Kassenpatienten, die dauer-
haft in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, werden auch die Fahrten zur 
 Gesundheitsuntersuchung und den Krebsfrüherkennungsunter suchungen 
von der Krankenkasse übernommen. Weil es dazu bislang unterschiedliche 
Auslegungen gab, hat der G-BA eine Klarstellung vorgenommen. |

Die Klarstellung in der Krankentransport-Richtlinie wurde am 20.10.2022 
 beschlossen. Die Krankenfahrt zu einer Gesundheits- oder Krebsfrüherken-
nungsuntersuchung – z. B. in einer Arztpraxis – kann für Versicherte verordnet 
werden, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“, „Bl“ 
oder „H“ oder einen Einstufungsbescheid gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) XI in 
den Pflegegrad 3 (wenn die Einstufung wegen dauerhafter Beeinträchtigung der 
Mobilität erfolgte), 4 oder 5 vorlegen (G-BA-Beschluss online unter iww.de/s7147).
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	▶ Praxistipp
§ 8 GoÄ: Wegegeld bei Hausbesuchen richtig abrechnen

| Das Wegegeld nach § 8 GOÄ kann bei Hausbesuchen immer berechnet 
werden. Die Berechnung erfolgt anhand der Entfernung (Luftlinie, in der 
GOÄ heißt es wörtlich: „... innerhalb eines Radius ...“) von der Praxisstelle 
oder Wohnung des Arzt des Arztes – je nachdem, von wo aus der Besuch 
erfolgt. Oft wird für die Abrechnung routinemäßig die kleinste Entfernung  
– bis zu zwei Kilometer – zugrunde gelegt, obwohl die Entfernung tatsäch-
lich deutlich größer ist. Bei vielen Hausbesuchen kann dadurch im Laufe 
eines Jahres ein enormer Honorarverlust entstehen. |

Die Tabelle zeigt die Staffelung des Wegegelds nach § 8 GOÄ in Abhängigkeit 
von der Entfernung und der Tageszeit.

	◼ § 8 Abs. 1 GoÄ (Wegegeld)
Der Arzt kann für jeden Besuch ein Wegegeld berechnen. Das Wegegeld beträgt 
für einen Besuch innerhalb eines radius um die Praxisstelle des Arztes von:

1. bis zu zwei Kilometern 
(bei Nacht, zwischen 20 und 8 Uhr)

3,58 Euro
(7,16 Euro)

2. mehr als zwei Kilometern 
bis zu fünf Kilometern (bei Nacht)

6,65 Euro  
(10,23 Euro)

3. mehr als fünf Kilometern 
bis zu zehn Kilometern (bei Nacht)

10,23 Euro  
(15,34 Euro)

4. mehr als zehn Kilometern 
bis zu 25 Kilometern (bei Nacht)

15,34 Euro  
(25,56 Euro)

Ist bei einem Hausbesuch die Luftlinien-Entfernung größer als 25 Kilometer, 
so kommt § 9 GOÄ zur Anwendung. Dann wird im Sinne der GOÄ nicht mehr 
von Wegegeld, sondern von reiseentschädigung gesprochen (siehe AAA 
08/2011, Seite 7).
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